
;^ Jla^Senat von Berlin ::~.::'f k^yBorlin-Schöneberg, den 13#- Dezember 1954 "V^sn^^

. * j ••

.:ir^«.vr-*«..vr «..-.*- .

~l:'̂ ^••v;;:>- Senatsbeschluss Nr. .5498
p. y .. vom 13* Dezember 1954

-,^öer Festsetzung des Bebauungsplanes Nr* XIl/2

Senat beschliesst1
••••". . . - • . • * . • ' • t ..•. • . .'." -• v":

wa) Der Bebauungsplan Nr. XIl/2 vom. 5. August 1954 für die Schöneber-
.ger Strasse in Berlin-Steglitz wird gemäss § T7.?Abs. 6 Satz 3 des

"'•'••''•.' Gesetzes über die städtebauliche Planung für Gross-Berlin
(Planungsgesetz) vom 22. August 1949 (V0B1. I S. 3.01) festge-

,setzt. ;• ..

Die Festsetzung ist im Amtsblatt für Berlin bekanntzumachen.

b) Eine Vorlage an das Abgeordnetenhaus ist nicht erforderlich. .

c) Eine Unterrichtung der Alliierten Kommandantur ist nicht erfor-
...x.:\ derlich. ... ^-y,, |
V. d) Der Beschluss ist vom Senator für Bau- und Wohnungswesen zu be- r

j .' arbeiten." ' -. ' . -.' ';.,...f
Dr. Schreiber. Prof. Dr. Eich,. \

Reg. Bürgermeister Senator
•j^.- für den , j
XJ '" Senator für Bau- und Wohnungswesen •'..'* (

.- !

• •• • • •.?



Abs ohr 1 f t |

Bezirksamt Steglitz von Berlin Barlln-Stsglitz , den 7. April 1954 -_
Abt.Beu-anä Wohnungswesen

983/709

%.t* zur Besohlussfassung

0W^ für die •Bezlrkavercrdnetenveraanrnlung am 54 i

X* Gegenstand des Antrages : ..........

Bebauungsplan XII-2 für die sohöneberger Str. in Berlin-Steglitz .

2* Berj chterstatter: Boz-Stadtrat 18 o s 1 g

3, Die Bezirksverordnetenversammlung wolle ba schließen;

Dem Bebauungsplan XII-2 für d ie Sohöneberger Str. in Bln-Steglitz
wird zugestimmt* '"

C^ 4* Begründang: ,._
Die Sohöneberger Str.soll infolge des gestiegenen Verkehrs in ihrer
ganzen Länge zw ja oben SöhlqBstr. und Feuetobachferücke breiter aus
gebaut werden. Zu diesem Zwebke werden die beiderseitigen Vorgarten
in die StraBenflache mit einbezogen. Durch die A^f^eD^QS der 4,0$
breiten Vorgärten wird die StraBe nicht mehr 14,0 m, sondern 22,0 m
breit werden. :''''- •-'•'-.••-••"•••-'•• .<......"•
Der Entwurf hat der 5* Planungssitzung des Senators für Bau- und
Wohnungswesen, Abt.H(Stapla) am 21.5.53 als Punkt 1) der Tages
ordnung vorgelegen. Die Niedersohrift zu Punkt 1) der T0 lautet:
«Bebattangsplanentwurf zur Aufhebung der förmlioh festgestellten
Fluchtlinien und Testsetzung neuer Straßengrenzen £ür die Sohöne
berger StraBe in Berlin-Steglitz."
Die Sohöneberger StraBe muß zur Behebung bestehender Verkehrs-
Eohwie rigkeiten durch Eihzeihung; der Vorgärten von 14* aaf 22 m ver»
breitert werden*
Vonseiten der BVG kann eine bereits umgelegte Autobuslinie erst

( naoh durchgeführter Verbreiterung zurüökverlegt wenden.A^iTer-
v-#*\ anlassung der Gasag sind durah das BA. noch die Kosten für etwa

notwendige Leitungsverlegungen festzustellen. •
Einwendungen gegen den Bebauuhgsplähentwurf werden von den be
treffenden Dienststellen und Behörden nioht erhoben. 3]
Der Deputation für das Bauwesen hat der Entwurf am 21*1*54 vor
gelegen. Nach eingehender Beratung beschloßdie Deputatioh ;
"Dem Bebauungsplanentwurf XII-2 für die sohöneberger Str. in
Berlin-Steglitz, wird zugestimmt. Einstimmig."'
Nach Zustimmung der Bezirksverordnetenversammlung vd rd der Plan
4 Wochen öffentlich ausgelegt und anschließend nach Zust immung
des Senates und des Abgeordnetenhauses duroh den Senator für Bau-
und Wohnungswesen, Abt. II festgesetzt. - ' '

x) Gasag» Rohrnetz und öffentliche Beleuchtung haben dem. Bezirksamt
"- mitgeteilt, daß eine TJtaiegüng ihrer Versorgungsleitung en^icfhtr'

geplant ist. - J
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5» Rechtsgrundlage:

Gesetz Über die städtebauliche Planung für Groß-Berlin
(Planungsgesetz) vom 22.8.1949. (VO.B1.195*, Teil I, S.JOl)

«•••••• • • • •• ••oe**ee»e

Bezirksbürgermeister
H. * os 1 g
Bezirksstadtrat
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